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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 325/2013 DES RATES 

vom 10. April 2013 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 36/2012 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in 
Syrien 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss 2012/739/GASP des Rates vom 
29. November 2012 über restriktive Maßnahmen gegen Sy
rien ( 1 ), 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik und der Europäischen Kom
mission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 18. Januar 2012 hat der Rat die Verordnung (EU) 
36/2012 ( 2 ) angenommen, um den Beschluss 
2011/782/GASP des Rates vom 1. Dezember 2011 
über restriktive Maßnahmen gegen Syrien ( 3 ) umzusetzen. 

(2) Am 29. November 2012 hat der Rat den Beschluss 
2012/739/GASP angenommen, mit dem der Beschluss 
2011/782/GASP aufgehoben und ersetzt wurde. 

(3) Der Beschluss 2012/739/GASP enthält unter anderem 
das Verbot des Erwerbs, der Einfuhr und der Beförderung 
von Rüstungsgütern und dazugehörigen Gütern aller Art 
sowie der Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanz
hilfen für den Erwerb, die Einfuhr oder die Beförderung 
derartiger Güter. 

(4) Der genannte Beschluss sieht außerdem die Möglichkeit 
vor, die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder 
wirtschaftlicher Ressourcen zu erlauben, wenn diese be
nötigt werden, um einer vor oder nach dem Datum der 
Benennung der betreffenden natürlichen oder juristischen 
Personen, Organisationen und Einrichtungen in der 
Union ergangenen gerichtlichen oder behördlichen Ent
scheidung oder einer vor oder nach diesem Datum in 
einem Mitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen Ent
scheidung nachzukommen. 

(5) Der Beschluss 2012/739/GASP sieht ausschließlich für 
die Evakuierung von Unionsbürgern und ihren Familien
angehörigen aus Syrien Ausnahmen von bestimmten res
triktiven Maßnahmen vor. 

(6) Im Hinblick auf die besonderen Umstände in Syrien sieht 
der Beschluss 2012/739/GASP die Einschränkung des 
Zugangs zu Flughäfen für von syrischen Luftverkehrs
unternehmen durchgeführte reine Frachtflüge und jegli
che von Syrian Arab Airlines durchgeführte Flüge vor. 

(7) Am 28. Februar 2013 hat der Rat den Beschluss 
2013/109/GASP zur Änderung des Beschlusses 
2012/739/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Sy
rien ( 4 ) angenommen. 

(8) Der Beschluss 2013/109/GASP enthält zusätzliche Aus
nahmen in Bezug auf den Verkauf, die Lieferung, die 
Weitergabe und die Ausfuhr von Ausrüstung, die zur 
internen Repression verwendet werden kann, und in Be
zug auf die Bereitstellung von technischer Hilfe. 

(9) Da diese Maßnahmen in den Geltungsbereich des Ver
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union fal
len, ist für ihre Umsetzung eine Regelung auf Unions
ebene erforderlich, insbesondere um ihre einheitliche An
wendung durch die Wirtschaftsbeteiligten in allen Mit
gliedstaaten zu gewährleisten. 

(10) Darüber hinaus ist es erforderlich, die Verordnung (EU) 
Nr. 36/2012 entsprechend den neuesten Angaben der 
Mitgliedstaaten für die zuständigen Behörden und der 
Anschrift der Europäischen Kommission zu aktualisieren. 

(11) Die Verordnung (EU) Nr. 36/2012 sollte daher entspre
chend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 36/2012 wird wie folgt geändert:
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1. Artikel 2 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Abweichend von Absatz 1 können die auf den Web
sites in Anhang III aufgeführten zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats unter den ihnen angemessen erscheinenden 
Bedingungen den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe 
oder die Ausfuhr von Ausrüstung, die zur internen Repres
sion verwendet werden kann, genehmigen, wenn sie fest
gestellt haben, dass 

a) die betreffende Ausrüstung zu humanitären Zwecken 
oder zu Schutzzwecken oder für Programme der Verein
ten Nationen und der Union zum Aufbau von Institutio
nen, für Krisenbewältigungsoperationen der Union und 
der Vereinten Nationen bestimmt ist; oder 

b) es sich im Falle der Nationalen Koalition der Kräfte der 
syrischen Revolution und Opposition um nichtletales Ge
rät zum Zwecke des Schutzes der Zivilbevölkerung han
delt.“ 

2. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Abweichend von Absatz 1 und unter der Vorausset
zung, dass dies zuvor von der auf den Websites in Anhang 
III aufgeführten zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats ge
nehmigt wurde, gelten diese Verbote nicht 

a) für technische Hilfe, Finanzmittel und Finanzhilfe: 

— die ausschließlich zur Unterstützung der Beobachter
truppe der Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung (UNDOF) bestimmt sind; 

— die im Zusammenhang mit nichtletalem militärischem 
Gerät oder Ausrüstung, die zur internen Repression 
verwendet werden kann, steht und für humanitäre 
Zwecke oder Schutzzwecke, für den Schutz der Zivil
bevölkerung, für die Programme der Vereinten Natio
nen oder der Union zum Aufbau von Institutionen, 
für Krisenbewältigungsoperationen der Union und der 
Vereinten Nationen oder für die Nationale Koalition 
der Kräfte der syrischen Revolution und Opposition 
zum Zwecke des Schutzes der Zivilbevölkerung be
stimmt sind; 

— die im Zusammenhang mit nicht zum Kampfeinsatz 
bestimmten Fahrzeugen steht, die bei der Herstellung 
oder nachträglich mit einer Kugelsicherung ausgerüs
tet wurden und nur zum Schutz des Personals der 
Union und ihrer Mitgliedstaaten in Syrien oder für 
die Nationale Koalition der Kräfte der syrischen Revo
lution und Opposition zum Zwecke des Schutzes der 
Zivilbevölkerung bestimmt sind; 

b) für technische Hilfe, Vermittlungsdienste und sonstige 
Dienstleistungen, die für die Nationale Koalition der 
Kräfte der syrischen Revolution und Opposition zum 
Zwecke des Schutzes der Zivilbevölkerung bestimmt 
sind.“ 

3. Es wird folgender Artikel eingefügt: 

„Artikel 3a 

Es ist verboten, 

a) unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen 
im Zusammenhang mit in der Gemeinsamen Militärgüter
liste aufgeführten Gütern und Technologien, einschließ
lich Finanzderivate, sowie Versicherungen und Rückver

sicherungen und dazugehörige Vermittlungsdienste für 
den Erwerb, die Einfuhr oder die Beförderung derartiger 
Gegenstände, sofern sie ihren Ursprung in Syrien haben 
oder aus Syrien in ein anderes Land ausgeführt werden, 
bereitzustellen; 

b) wissentlich oder vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, 
mit denen die Umgehung der unter Buchstabe a genann
ten Verbote bezweckt oder bewirkt wird.“ 

4. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 16 

Abweichend von Artikel 14 können die auf den Websites in 
Anhang III aufgeführten zuständigen Behörden in den Mit
gliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder 
oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung be
stimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ih
nen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, wenn 
sie festgestellt haben, dass die Gelder oder wirtschaftlichen 
Ressourcen 

a) für die Befriedigung der Grundbedürfnisse der in den 
Anhängen II und IIa aufgeführten natürlichen oder juris
tischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen und 
der unterhaltsberechtigten Familienangehörigen solcher 
natürlicher Personen, unter anderem für die Bezahlung 
von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medika
menten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versiche
rungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungsein
richtungen, erforderlich sind, 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und 
der Erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Erbringung von Rechtsdienstleistungen dienen, 

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Kosten 
für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung ein
gefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen die
nen, 

d) für außerordentliche Ausgaben erforderlich sind, voraus
gesetzt, dass die zuständige Behörde die Gründe, aus de
nen ihres Erachtens eine Sondergenehmigung erteilt wer
den sollte, mindestens zwei Wochen vor der Genehmi
gung den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission 
notifiziert hat, 

e) auf Konten oder von Konten einer diplomatischen oder 
konsularischen Mission oder einer internationalen Orga
nisation überwiesen werden sollen, die nach dem Völker
recht Immunität genießt, sofern diese Zahlungen der amt
lichen Tätigkeit dieser diplomatischen oder konsulari
schen Mission oder internationalen Organisation dienen, 

f) ausschließlich humanitären Zwecken wie der Durchfüh
rung oder der Erleichterung von Hilfsleistungen ein
schließlich medizinischer Hilfsgüter, Nahrungsmittel, hu
manitärer Helfer und damit verbundener Hilfe oder der 
Evakuierung aus Syrien dienen, 

g) zur Gewährleistung der Sicherheit von Personen oder des 
Schutzes der Umwelt erforderlich sind. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mit
gliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem 
Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von vier Wochen 
nach Erteilung der Genehmigung.“
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5. Artikel 18 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 18 

(1) Abweichend von Artikel 14 können die auf den Web
sites in Anhang III aufgeführten zuständigen Behörden in 
den Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener 
Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, wenn 
die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegen
stand einer schiedsgerichtlichen Entscheidung, die vor 
dem Datum ergangen ist, an dem die in Artikel 14 ge
nannte natürliche oder juristische Person, Organisation 
oder Einrichtung in die Liste in Anhang II oder IIa auf
genommen wurde, oder Gegenstand einer vor oder nach 
diesem Datum in der Union ergangenen gerichtlichen 
oder behördlichen Entscheidung oder einer vor oder 
nach diesem Datum in dem betreffenden Mitgliedstaat 
vollstreckbaren gerichtlichen Entscheidung; 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im 
Rahmen der anwendbaren Gesetze und sonstigen Rechts
vorschriften über die Rechte des Gläubigers ausschließlich 
für die Erfüllung der Forderungen verwendet, die durch 
eine solche Entscheidung gesichert sind oder deren Beste
hen in einer solchen Entscheidung bestätigt worden ist; 

c) die Entscheidung kommt nicht einer in Anhang II oder 
IIa aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Or
ganisation oder Einrichtung zugute; 

d) die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Wider
spruch zur öffentlichen Ordnung des betreffenden Mit
gliedstaats. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen 
Mitgliedstaaten und die Kommission von den Genehmigun
gen, die er nach Maßgabe dieses Artikels erteilt hat.“ 

6. In Artikel 19 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„c) Zahlungen aufgrund von in einem Mitgliedstaat ergange
nen oder in dem betreffenden Mitgliedstaat vollstreck
baren gerichtlichen, behördlichen oder schiedsgericht
lichen Entscheidungen,“. 

7. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 21b 

Artikel 14 Absatz 2 gilt nicht für Handlungen oder Trans
aktionen bezüglich Syrian Arab Airlines, die ausschließlich 
zur Evakuierung von Unionsbürgern und ihren Familien
angehörigen aus Syrien durchgeführt werden.“ 

8. Das folgende Kapitel wird eingefügt: 

„KAPITEL VIA 

BESCHRÄNKUNGEN FÜR DEN VERKEHR 

Artikel 26a 

(1) Es ist verboten — im Einklang mit dem Völkerrecht 
— von syrischen Luftverkehrsunternehmen durchgeführte 
reine Frachtflüge und jegliche von Syrian Arab Airlines 
durchgeführte Flüge auf Flughäfen der Union zuzulassen 
oder solchen Flügen Zugang zu diese zu gewähren, es sei 
denn, 

a) das Flugzeug wird für internationale Nichtlinien-Flug
dienste genutzt, und die Landung erfolgt zu nicht ver
kehrsbezogenen oder nicht gewerblichen verkehrsbezoge
nen Zwecken oder 

b) das Flugzeug wird für internationale Linienflugdienste ge
nutzt, und die Landung dient nicht verkehrsbezogenen 
Zwecken, 

gemäß dem Abkommen von Chikago über die internationale 
Zivilluftfahrt oder der Vereinbarung über den Durchflug im 
internationalen Fluglinienverkehr. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Flüge, deren einziger Zweck die 
Evakuierung von Unionsbürgern und ihrer Familienmitglie
der aus Syrien ist. 

(3) Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Tätig
keiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung des Verbots 
nach Absatz 1 bezweckt oder bewirkt wird.“ 

9. Anhang III erhält die Fassung des Wortlauts des Anhangs 
dieser Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel am 10. April 2013. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
E. GILMORE
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ANHANG 

„ANHANG III 

Websites mit Informationen über die Zuständigen behörden und Anschrift für Notifikationen an die Europäische 
Kommission 

A. Zuständige Behörden der Mitgliedstaaten: 

BELGIEN 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIEN 

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DÄNEMARK 

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 

DEUTSCHLAND 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

ESTLAND 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLAND 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIEN 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx 

FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

ITALIEN 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

ZYPERN 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LETTLAND 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITAUEN 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUXEMBURG 

http://www.mae.lu/sanctions 

UNGARN 

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
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ΜΑLTA 

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

NIEDERLANDE 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties 

ÖSTERREICH 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLEN 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL 

http://www.min-nestrangeiros.pt 

RUMÄNIEN 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOWENIEN 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ 
ukrepi/ 

SLOWAKEI 

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu 

FINNLAND 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SCHWEDEN 

http://www.ud.se/sanktioner 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

www.fco.gov.uk/competentauthorities 

B. Anschrift für Notifikationen oder sonstige Mitteilungen an die Europäische Kommission: 

Europäische Kommission 
Dienst für außenpolitische Instrumente (FPI) 
EEAS 02/309 
1049 Brüssel 
BELGIEN“
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VERORDNUNG (EU) Nr. 326/2013 DER KOMMISSION 

vom 27. März 2013 

über ein Fangverbot für Hering in EU- und internationalen Gewässern der Gebiete I und II für 
Schiffe unter der Flagge des Vereinigten Königreichs 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 
20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen 
Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vor
schriften der Gemeinsamen Fischereipolitik ( 1 ), insbesondere 
auf Artikel 36 Absatz 2, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
(1) In der Verordnung (EU) Nr. 40/2013 des Rates vom 

21. Januar 2013 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten 
im Jahr 2013 in EU-Gewässern und für EU-Schiffe in 
bestimmten Nicht-EU-Gewässern für bestimmte, über in
ternationale Verhandlungen und Übereinkünfte regulierte 
Fischbestände und Bestandsgruppen ( 2 ) sind die Quoten 
für das Jahr 2013 festgelegt. 

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben 
die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden Verord
nung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des 
im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder in die
sem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2013 zugeteilte 
Quote erreicht. 

(3) Daher muss die Befischung dieses Bestands verboten 
werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel1 

Ausschöpfung der Quote 

Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genann
ten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten Mitglied
staat für das Jahr 2013 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang 
festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft. 

Artikel 2 

Verbote 

Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten 
Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten 
Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert 
sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten. 
Nach diesem Zeitpunkt insbesondere verboten sind das Auf
bewahren an Bord, das Umsetzen, das Umladen und das An
landen von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten 
Schiffen getätigt werden. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 27. März 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Lowri EVANS 
Generaldirektorin für Maritime Angelegenheiten 

und Fischerei
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ANHANG 

Nr. 01/TQ40 

Mitgliedstaat Vereinigtes Königreich 

Bestand HER/1/2- 

Art Hering (Clupea harengus) 

Gebiet EU- und internationale Gewässer von I und II 

Datum 8.3.2013
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 327/2013 DER KOMMISSION 

vom 8. April 2013 

zur Einreihung bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenkla
tur sowie den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 ), insbesondere auf Ar
tikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten No
menklatur im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die Ein
reihung der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten 
Waren zu erlassen. 

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine 
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für 
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom
binierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder unter 
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — übernimmt 
und die aufgrund besonderer Regelungen der Union auf
gestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maßnahmen 
im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden. 

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die 
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung 
genannten Waren mit den in Spalte 3 genannten Begrün
dungen in die in Spalte 2 der Tabelle angegebenen KN- 
Codes einzureihen. 

(4) Es ist angemessen, dass die von den Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte, 
die die Einreihung von Waren in die Kombinierte No
menklatur betreffen und die mit dieser Verordnung nicht 
übereinstimmen, während eines Zeitraums von drei Mo
naten von dem Berechtigten gemäß den Bestimmungen 
des Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Fest
legung des Zollkodex der Gemeinschaften ( 2 ) weiterver
wendet werden können. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren 
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2 
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht. 

Artikel 2 

Die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten verbind
lichen Zolltarifauskünfte, die mit dieser Verordnung nicht über
einstimmen, können gemäß Artikel 12 Absatz 6 der Verord
nung (EWG) Nr. 2913/92 noch drei Monate weiterverwendet 
werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 8. April 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Algirdas ŠEMETA 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Warenbezeichnung Einreihung 
(KN-Code) Begründung 

(1) (2) (3) 

Eine Ware in Stangenform (18 mm × 200 mm), für den 
Einzelverkauf in einem Behälter mit 10 Stangen auf
gemacht. Jede Stange wiegt 28 g und besteht aus den 
folgenden Bestandteilen (in GHT): 

— getrocknete Beifußblätter (Artemisia vulgaris) 95 

— andere getrocknete Kräuter (beispielsweise Salbei) 5 

Die Ware wird zur Behandlung von Patienten verwendet: 
Die Stangen werden angezündet und an bestimmten Aku
punkturpunkten nahe an die Haut des Patienten gehalten. 
Sie werden verbrannt, um eine tiefe Hitzewirkung zu 
erzeugen. 

1404 90 00 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vor
schriften 1 und 6 für die Auslegung der 
Kombinierten Nomenklatur, der Zusätzlichen 
Anmerkung 1 zu Kapitel 30 sowie nach dem 
Wortlaut der KN-Codes 1404 und 
1404 90 00. 

Die Ware besteht aus verschiedenen Arten 
von Pflanzen. Somit ist eine Einreihung als 
Pflanzen und Pflanzenteile in die Position 
1211 ausgeschlossen (siehe auch die HS-Er
läuterungen zu Position 1211). 

Die Ware ist nicht zur menschlichen Ernäh
rung bestimmt. Eine Einreihung in die Posi
tion 2106 ist daher ausgeschlossen. 

Die Ware erfüllt nicht die Anforderungen der 
Zusätzlichen Anmerkung 1 zu Kapitel 30. 
Somit kann sie nicht als pflanzliche oder 
homöopathische Arzneizubereitung in die 
Position 3004 eingereiht werden. 

Die Ware wird nicht als Riech-, Körperpfle
ge- oder Schönheitsmittel verwendet. Folglich 
ist eine Einreihung in die Position 3307 aus
geschlossen. 

Die Ware ist daher als pflanzliches Erzeugnis, 
anderweit weder genannt noch inbegriffen, 
in den KN-Code 1404 90 00 einzureihen.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 328/2013 DER KOMMISSION 

vom 8. April 2013 

zur Einreihung bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenkla
tur sowie den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 ), insbesondere auf Ar
tikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten No
menklatur im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die Ein
reihung der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten 
Waren zu erlassen. 

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine 
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für 
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom
binierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder unter 
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — übernimmt 
und die aufgrund besonderer Regelungen der Union auf
gestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maßnahmen 
im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden. 

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die 
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung 
genannten Waren mit den in Spalte 3 genannten Begrün
dungen in die in Spalte 2 der Tabelle angegebenen KN- 
Codes einzureihen. 

(4) Es ist angemessen, dass die von den Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte, 
die die Einreihung von Waren in die Kombinierte No
menklatur betreffen und die mit dieser Verordnung nicht 
übereinstimmen, während eines Zeitraums von drei Mo
naten von dem Berechtigten gemäß den Bestimmungen 
des Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Fest
legung des Zollkodex der Gemeinschaften ( 2 ) weiterver
wendet werden können. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren 
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2 
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht. 

Artikel 2 

Die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten verbind
lichen Zolltarifauskünfte, die mit dieser Verordnung nicht über
einstimmen, können gemäß Artikel 12 Absatz 6 der Verord
nung (EWG) Nr. 2913/92 noch drei Monate weiterverwendet 
werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 8. April 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Algirdas ŠEMETA 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Warenbezeichnung Einreihung 
(KN-Code) Begründung 

(1) (2) (3) 

Pulverförmige Ware mit folgender Zu
sammensetzung (in GHT): 

— Calciumcarbonat 97, 

— Stärke 3. 

Die Ware eignet sich für die Verwen
dung in verschiedenen Bereichen, z. B. 
Lebensmittel, Arzneimittel und Füll
stoffe. 

Die Ware ist zur Herstellung von Cal
ciumtabletten geeignet. 

2106 90 92 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschrif
ten 1 und 6 der Kombinierten Nomenklatur, 
Anmerkung 1 Buchstabe b zu Kapitel 38 und 
dem Wortlaut der KN-Codes 2106, 2106 90 
und 2106 90 92. 

Aufgrund der Anwesenheit eines Stoffs, der 
nicht unter die Anmerkung 1 Buchstaben a, d 
oder e zu Kapitel 28 fällt, ist die Ware von 
diesem Kapitel auszuschließen. 

Die Ware dient nicht zu therapeutischen oder 
prophylaktischen Zwecken. Eine Einreihung in 
die Position 3003 ist daher ebenfalls aus
geschlossen. 

Wegen der Zusammensetzung der Ware ist eine 
Einreihung in Kapitel 38 durch die Anmerkung 
1 Buchstabe b zu diesem Kapitel ausgeschlossen 
(siehe auch HS-Erläuterungen zu Kapitel 38, 
Allgemeines). 

Die Ware ist daher in die Position 2106 als 
Lebensmittelzubereitung, anderweit weder ge
nannt noch inbegriffen, einzureihen.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 329/2013 DER KOMMISSION 

vom 10. April 2013 

zur Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 967/2006 hinsichtlich der Fristen für die Mitteilung 
der vom Wirtschaftsjahr 2012/13 übertragenen Zuckermengen 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 85 in Verbindung mit Ar
tikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 967/2006 der 
Kommission vom 29. Juni 2006 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des 
Rates hinsichtlich der Nichtquotenerzeugung im Zuckers
ektor ( 2 ) sind die Fristen festgesetzt, innerhalb deren die 
Mitgliedstaaten der Kommission die auf das folgende 
Wirtschaftsjahr übertragenen Zuckermengen mitteilen 
müssen. 

(2) Mit Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
319/2013 der Kommission ( 3 ) wurden abweichend von 
Artikel 63 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 für das Wirtschaftsjahr 2012/13 die Zeit
räume verlängert, in denen die Mitgliedstaaten das Datum 
festzulegen haben, bis zu dem die Unternehmen ihnen 
ihren Beschluss zur Übertragung von Überschusszucker 
mitteilen müssen. 

(3) Folglich sollten die Fristen, innerhalb deren die Mitglied
staaten der Kommission gemäß Artikel 17 der Verord
nung (EG) Nr. 967/2006 die zu übertragenden Mengen 
mitteilen müssen, entsprechend verschoben werden. 

(4) Daher muss für das Wirtschaftsjahr 2012/13 von den in 
Artikel 17 Buchstaben a und b der Verordnung (EG) Nr. 
967/2006 festgesetzten Fristen abgewichen werden. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Abweichend von Artikel 17 Buchstaben a und b der Verord
nung (EG) Nr. 967/2006 teilen die Mitgliedstaaten der Kommis
sion bis spätestens 1. September 2013 die vom Wirtschaftsjahr 
2012/13 auf das folgende Wirtschaftsjahr zu übertragenden 
Mengen Rübenzucker und Rohrzucker mit. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt bis zum 30. September 2013. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 10. April 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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VERORDNUNG (EU) Nr. 330/2013 DER KOMMISSION 

vom 10. April 2013 

zur zollamtlichen Erfassung der Einfuhren von Biodiesel mit Ursprung in Argentinien und 
Indonesien 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 597/2009 des Rates vom 
11. Juni 2009 über den Schutz gegen subventionierte Einfuhren 
aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län
dern ( 1 ) („Grundverordnung“), insbesondere auf Artikel 16 Ab
satz 4 und Artikel 24 Absatz 5, 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Anschluss an einen Antrag, der am 26. September 
2012 vom European Biodiesel Board („Antragsteller“) im 
Namen von Herstellern eingereicht worden war, auf die 
mehr als 25 % der gesamten Unionsproduktion von Bio
diesel entfallen, kündigte die Europäische Kommission 
(„Kommission“) am 10. November 2012 im Wege einer 
Einleitungsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 
Union ( 2 ) an, ein Antisubventionsverfahren betreffend die 
Einfuhren von Biodiesel mit Ursprung in Argentinien und 
in Indonesien („betroffene Länder“) einzuleiten. 

A. BETROFFENE WARE 

(2) Bei der von dieser Erfassung betroffenen Ware handelt es 
sich um dieselbe wie in der Einleitungsbekanntmachung, 
d. h. durch Synthese und/oder Hydrotreating gewonnene 
Fettsäuremonoalkylester und/oder paraffinische Gasöle 
nichtfossilen Ursprungs, in Reinform oder als Mischung 
enthalten, die derzeit unter den KN-Codes 
ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, 
ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, 
ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 
ex 3824 90 97, 3826 00 10 und ex 3826 00 90 einge
reiht werden, mit Ursprung in Argentinien und Indone
sien. 

B. ANTRAG 

(3) Nach der Veröffentlichung der Einleitungsbekannt
machung beantragte der Antragsteller im Dezember 
2012, die Einfuhren der betroffenen Ware nach Arti
kel 24 Absatz 5 der Grundverordnung zollamtlich zu 
erfassen, damit spätere Maßnahmen gegenüber diesen 
Einfuhren ab dem Zeitpunkt dieser zollamtlichen Erfas
sung angewandt werden können. 

C. GRÜNDE FÜR DIE ZOLLAMTLICHE ERFASSUNG 

(4) Nach Artikel 24 Absatz 5 der Grundverordnung kann die 
Kommission nach Konsultationen im Beratenden Aus
schuss die Zollbehörden anweisen, geeignete Schritte zu 
unternehmen, um die Einfuhren zollamtlich zu erfassen, 
damit spätere Maßnahmen gegenüber diesen Einfuhren 
ab dem Zeitpunkt dieser zollamtlichen Erfassung ange
wandt werden können. Die zollamtliche Erfassung der 
Einfuhren kann auf einen Antrag des Wirtschaftszweigs 
der Union erfolgen, wenn er ausreichende Beweise dafür 
enthält, dass diese Maßnahme gerechtfertigt ist. 

(5) Der Antragsteller brachte vor, dass die zollamtliche Er
fassung gerechtfertigt sei, da die betroffene Ware subven
tioniert werde; außerdem werde dem Wirtschaftszweig 
der Union ein schwer wieder gutzumachender Schaden 
zugefügt, da die subventionierten Einfuhren über einen 
verhältnismäßig kurzen Zeitraum massiv zugenommen 
hätten. 

(6) Der Kommission liegen ausreichende Anscheinsbeweise 
dafür vor, dass die Einfuhren der betroffenen Ware mit 
Ursprung in den betroffenen Ländern subventioniert wer
den. Im Antisubventionsantrag legte der Wirtschaftszweig 
der Union Beweise dafür vor, dass die betroffene Ware 
mittels eines Systems gestaffelter Ausfuhrabgaben sowohl 
in Argentinien als auch in Indonesien subventioniert wer
de. In beiden betroffenen Ländern wird auf den Rohstoff 
eine Ausfuhrabgabe zu Sätzen erhoben, die über den 
Sätzen für die Ausfuhr von Biodiesel liegen. Dieser An
satz zwingt die Hersteller des Rohstoffes praktisch dazu, 
auf dem Inlandsmarkt zu verkaufen, wodurch die Preise 
gedrückt und die Kosten der Biodieselhersteller künstlich 
verringert werden. Die Beweise im Antrag belegen in 
diesem Stadium hinreichend, dass die Biodieselausfuhren 
der fraglichen Ausführer subventioniert werden. 

(7) Der Kommission liegen auch hinreichende Anscheins
beweise dafür vor, dass die Subventionierung der ausfüh
renden Hersteller dem Wirtschaftszweig der Union einen 
schwer wieder gutzumachenden Schaden zufügt. Bei den 
Beweisen handelt es sich um ausführliches Datenmaterial 
zu den wesentlichen Schadensfaktoren des Artikels 8 Ab
satz 5 der Grundverordnung, das im Antisubventions
antrag und im Antrag auf zollamtliche Erfassung enthal
ten ist und durch Angaben des Wirtschaftszweigs und 
durch Daten aus öffentlichen Quellen untermauert wird. 

(8) Der Antrag enthält des Weiteren hinreichende Beweise 
für das Vorliegen kritischer Umstände; danach verursacht 
die betreffende innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums 
in beträchtlichen Mengen eingeführte subventionierte

DE 11.4.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 102/13 

( 1 ) ABl. L 188 vom 18.7.2009, S. 93. 
( 2 ) ABl. C 342 vom 10.11.2012, S. 12.



Ware, für die anfechtbare Subventionen gewährt werde, 
einen schwer wieder gutzumachenden Schaden. Zu den 
Beweisen für das Vorliegen solcher Umstände zählt die 
rasche Verschlechterung der Lage des Wirtschaftszweigs 
der Union. 

(9) Die Einfuhren von Biodiesel aus Argentinien und Indo
nesien erreichen im Frühjahr und Sommer ihren Höchst
stand, da der Einsatz dieser Produkte aufgrund ihrer phy
sikalischen und chemischen Eigenschaften bei niedrigen 
Temperaturen begrenzt ist. Angesichts der Einleitung die
ses Verfahrens ist es wahrscheinlich, dass die ausführen
den Hersteller noch vor der etwaigen Ergreifung vorläu
figer Maßnahmen Verträge mit EU-Einführern über den 
Verkauf höherer Mengen an Biodiesel abschließen, wo
durch die Einführer ihre Lagerbestände rasch aufstocken 
würden. Der vor der Einleitung des Verfahrens liegende 
Zeitraum ließ ebenfalls eine starke Zunahme der Einfuh
ren erkennen. 

(10) Aus den genannten Gründen könnte es sich als notwen
dig erweisen, Ausgleichszölle auf diese Einfuhren rück
wirkend zu erheben, um die Wiederholung einer solchen 
Schädigung auszuschließen. 

D. VERFAHREN 

(11) Aus den vorstehenden Gründen gelangte die Kommission 
zu dem Schluss, dass die vom Antragsteller vorgelegten 
Beweise die zollamtliche Erfassung der Einfuhren der be
troffenen Ware nach Artikel 24 Absatz 5 der Grundver
ordnung rechtfertigen. 

(12) Alle interessierten Parteien sind gebeten, unter Vorlage 
sachdienlicher Beweise schriftlich Stellung zu nehmen. 
Die Kommission kann die interessierten Parteien außer
dem hören, sofern sie dies schriftlich beantragen und 
nachweisen, dass besondere Gründe für ihre Anhörung 
sprechen. 

E. ZOLLAMTLICHE ERFASSUNG 

(13) Nach Artikel 24 Absatz 5 der Grundverordnung sollten 
die Einfuhren der betroffenen Ware zollamtlich erfasst 
werden für den Fall, dass die Untersuchungsergebnisse 
zur Einführung von Antisubventionszöllen führen; in die
sem Fall können die betreffenden Zölle, sofern die nöti
gen Voraussetzungen erfüllt sind, nach Maßgabe der an
wendbaren Rechtsvorschriften rückwirkend erhoben wer
den. 

(14) Eine etwaige künftige Zollschuld bestimmt sich nach den 
Feststellungen der Antisubventionsuntersuchung. Im Ein
leitungsantrag wird behauptet, dass die Subventions
spanne für Indonesien 18 % und für Argentinien 30 % 
betrage und dass die Schadensspanne im Falle Argenti
niens zwischen 28,5 und 29,5 % und im Falle Indone
siens zwischen 35,5 und 37,5 % liege. 

(15) Damit die zollamtliche Erfassung im Hinblick auf eine 
etwaige rückwirkende Erhebung eines Ausgleichszolls 
hinreichend wirksam ist, sollte der Zollanmelder auf der 
Zollanmeldung den Gewichtsanteil von durch Synthese 
und/oder Hydrotreating gewonnenen Fettsäuremonoalky
lestern und/oder paraffinischen Gasölen nichtfossilen Ur
sprungs (Biodieselanteil) an den Gemischen insgesamt 
angeben. 

F. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

(16) Alle bei der Untersuchung erhobenen personenbezoge
nen Daten werden nach der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Per
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr ( 1 ) verarbeitet — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Die Zollbehörden unternehmen nach Artikel 24 Absatz 5 
der Verordnung (EG) Nr. 597/2009 geeignete Schritte zur zoll
amtlichen Erfassung der Einfuhren folgender Waren mit Ur
sprung in Argentinien und Indonesien in die Union: durch Syn
these und/oder Hydrotreating gewonnene Fettsäuremonoalkyles
ter und/oder paraffinische Gasöle nichtfossilen Ursprungs in 
Reinform oder in Gemischen, die derzeit unter den KN-Codes 
ex 1516 20 98 (TARIC-Codes 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 
und 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (TARIC-Codes 
1518 00 91 21, 1518 00 91 29 und 1518 00 91 30), 
ex 1518 00 95 (TARIC-Code 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 
(TARIC-Codes 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 und 
1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (TARIC-Codes 2710 19 43 21, 
2710 19 43 29 und 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (TARIC- 
Codes 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 und 2710 19 46 30), 
ex 2710 19 47 (TARIC-Codes 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 
und 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 
ex 3824 90 97 (TARIC-Codes 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 
und 3824 90 97 04), 3826 00 10 und ex 3826 00 90 (TA
RIC-Codes 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 und 
3826 00 90 30) eingereiht werden. Die zollamtliche Erfassung 
endet neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 

Der Zollanmelder gibt auf der Zollanmeldung den Gewichts
anteil von durch Synthese und/oder Hydrotreating gewonnenen 
Fettsäuremonoalkylestern und paraffinischen Gasölen nichtfossi
len Ursprungs (Biodieselanteil) an dem Gemisch insgesamt an. 

(2) Alle interessierten Parteien sind gebeten, binnen 20 Tagen 
nach Veröffentlichung dieser Verordnung unter Vorlage sach
dienlicher Beweise schriftlich Stellung zu nehmen oder eine 
Anhörung zu beantragen.
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 10. April 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 331/2013 DER KOMMISSION 

vom 10. April 2013 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus 
Obst und Gemüse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen 
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in 
ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2) Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Ta
geswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 10. April 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MA 66,0 
TN 98,0 
TR 150,4 
ZZ 104,8 

0707 00 05 MA 116,3 
TR 134,3 
ZZ 125,3 

0709 93 10 MA 91,2 
TR 105,5 
ZZ 98,4 

0805 10 20 EG 52,1 
IL 72,4 

MA 72,1 
TN 70,3 
TR 70,8 
ZZ 67,5 

0805 50 10 TR 70,7 
ZA 99,1 
ZZ 84,9 

0808 10 80 AR 105,1 
BR 91,0 
CL 116,5 
CN 78,9 
MK 33,9 
NZ 146,5 
US 245,0 
ZA 106,6 
ZZ 115,4 

0808 30 90 AR 114,7 
CL 138,2 
CN 99,8 
TR 204,5 
US 182,0 
ZA 120,7 
ZZ 143,3 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 332/2013 DER KOMMISSION 

vom 10. April 2013 

zur Festsetzung eines Zuteilungskoeffizienten für die verfügbaren Mengen Nichtquotenzucker, die 
im Wirtschaftsjahr 2012/13 mit verringerter Überschussabgabe auf dem Markt der Europäischen 

Union verkauft werden sollen 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 281/2013 
der Kommission vom 22. März 2013 mit Sondermaßnahmen 
für das Inverkehrbringen von Nichtquotenzucker und Nichtquo
tenisoglucose auf dem Markt der Europäischen Union mit ver
ringerter Überschussabgabe im Wirtschaftsjahr 2012/13 ( 2 ), ins
besondere auf Artikel 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Mengen, für die vom 26. März 2013 bis zum 3. April 
2013 Anträge auf Bescheinigungen für Nichtquoten
zucker eingereicht und die der Kommission vom 3. April 
2013 bis zum 5. April 2013 mitgeteilt worden sind, 
überschreiten die in Artikel 1 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 281/2013 genannte Höchstmenge. 

(2) Daher ist es gemäß Artikel 5 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 281/2013 erforderlich, einen Zuteilungs
koeffizienten festzusetzen, den die Mitgliedstaaten auf die 
unter jeden mitgeteilten Bescheinigungsantrag fallenden 
Mengen anwenden. 

(3) Zur Gewährleistung einer effizienten Verwaltung der 
Maßnahme sollte diese Verordnung am Tag ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft 
treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Mengen, für die im Rahmen der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 281/2013 vom 26. März 2013 bis zum 3. April 2013 
Anträge auf Bescheinigungen für Nichtquotenzucker eingereicht 
und die der Kommission vom 3. April 2013 bis zum 5. April 
2013 mitgeteilt worden sind, werden mit einem Zuteilungskoef
fizienten von 13,214811 % multipliziert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 10. April 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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BESCHLÜSSE 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 9. April 2013 

zur Berichtigung der niederländischen Fassung von Anhang IV der Richtlinie 2000/29/EG über 
Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung von 

Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2013) 1962) 

(2013/176/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai 
2000 über Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen 
die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse ( 1 ) und insbesondere auf Ar
tikel 14 Absatz 2 Buchstabe d, 

In Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die niederländische Sprachfassung der Richtlinie 
2000/29/EG, geändert durch die Richtlinie 
2002/36/EG ( 2 ), enthält einen Fehler. In Anhang IV Teil 
A Kapitel I Nummer 32.1 wurde die Formulierung „met 
uitzondering van Europese en mediterrane landen“ irr
tümlich eingefügt und ist deshalb zu streichen. Die an
deren Sprachfassungen sind nicht betroffen. 

(2) Die Richtlinie 2000/29/EG ist daher entsprechend zu 
ändern. 

(3) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Pflanzenschutz — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Betrifft ausschließlich die niederländische Sprachfassung. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 9. April 2013 

Für die Kommission 

Androulla VASSILIOU 
Mitglied der Kommission
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